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26. Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
der Düsseldorfer Vereinigung für Steuerrecht 

Im Anschluss an die 7. Mitgliederversammlung 
der Düsseldorfer Vereinigung für Steuerrecht 
e.V. fand am 10. Dezember 2015 die 26. Vor-
trags- und Diskussionsveranstaltung des 
Vereins auf dem Campus der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf statt. Etwa 25 Interessier-
te aus der Finanzverwaltung, Wissenschaft, und 
steuerrechtlichen Praxis sowie Studierende 
nahmen an der Veranstaltung teil. 

Herr Dr. Christian Thiemann, Lehrstuhlvertre-
ter des Lehrstuhls für Unternehmenssteuerrecht, 
Bilanzrecht und Öffentliches Recht an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, referierte zum 
Thema: 

„Sanierungssteuerrecht im Wege von Billig-
keitsmaßnahmen? Zum Beschluss des 
X. Senats des BFH vom 25. März 2015 

(X R 23/13)“. 

 

Im Anschluss an eine kurze Einführung in die 
Thematik der aktuell bestehenden Rechtsunsi-
cherheit im Bereich der Besteuerung von Ge-
winnen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen 

erläuterte Herr Dr. Thiemann zunächst den Be-
griff des „Sanierungsgewinns“ sowie systemati-
sche Erwägungen zur ausnahmsweisen Steuer-
freistellung eines Gewinns in Sanierungssitua-
tionen. Nachdem er die unterschiedlichen Ent-
wicklungslinien zur Freistellung eines Sanie-
rungsgewinns skizziert hat, bewertete Herr Dr. 
Thiemann die Zulässigkeit der derzeitig prakti-
zierten Behandlung solcher Gewinne durch die 
Finanzverwaltung aufgrund des sogenannten 
Sanierungserlasses (BMF, Schreiben vom 27. 
März 2003, BStBl I 2003, 240, ergänzt durch 
BMF, Schreiben vom 22. Dezember 2009, BStBl 
I 2010, 18). Hierbei ging er insbesondere auf die 
Bedeutung der Aufhebung der bis zum Jahre 
1996 geltenden Vorschrift § 3 Nr. 66 EStG a.F., 
nach der die Steuerfreiheit von Sanierungsge-
winnen gesetzlich angeordnet war, und die 
Reichweite der gesetzlichen Ermächtigung zum 
Erlass einer Steuer aus Gründen der Unbilligkeit 
im Einzelfall nach § 227 AO ein. Außerdem 
sprach er die Frage der Vereinbarkeit einer 
Steuerfreistellung von Sanierungsgewinnen im 
Hinblick auf das Europäische Beihilferecht an. 
Diese Fragen sind Gegenstand einer kon-
trovers geführten Diskussion, die sich sowohl in 
der Literatur, aber auch in zahlreichen divergie-
renden Finanzgerichtsentscheidungen wider-
spiegelt. Schließlich veranlasste diese Tatsache 
auch den X. Senat des BFH, die streitigen 
Rechtsfragen dem Großen Senat des BFH vor-
zulegen (BFH, Vorlagebeschluss vom 25. März 
2015 – X R 23/13, BStBl II 2015, 696), wohinge-
gen er selbst der Auffassung ist, dass der Sanie-
rungserlass nicht gegen den Vorbehalt des Ge-
setzes verstößt sowie nicht als unionswidrige 
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staatliche Beihilfe anzusehen ist. Diese Auffas-
sung, insbesondere die Begründung des X. Se-
nats teilt Herr Dr. Thiemann nur im Ergebnis. 
Dennoch hält er eine gesetzgeberische Lösung 
für dringend erforderlich. 

 

In der sich anschließenden, von dem Vor-
standsmitglied Herrn Professor Prinz, WTS 
Köln, moderierten, lebhaften Diskussion wurden 
verschiedene Aspekte rund um den Problem-
kreis ausgetauscht. Während einerseits bei Un-
anwendbarkeit des Sanierungserlasses verhee-
rende Folgen prognostiziert wurden, sehen dem 
Ergebnis andere wiederum gelassen entgegen, 
weil für diesen Fall weiterhin eine Anwendung 
der Erlassvorschriften der Abgabenordnung für 
den Einzelfall zur Verfügung stehe. Einigkeit 
bestand dennoch weitestgehend darüber, dass 
der Gesetzgeber tätig werden müsse, um im 
bislang nicht aufeinander abgestimmten „Sanie-
rungsrecht“, wozu insolvenzrechtliche und steu-
errechtliche Vorschriften zählen, Rechtssicher-
heit zu schaffen. 

 

Die Gliederung zum Vortrag kann hier herunter 
geladen werden. 

Die 27. Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tung der Düsseldorfer Vereinigung für Steuer-
recht e.V. ist für April/Mai 2016 geplant. Eine 
Einladung hierzu wird zeitnah ergehen. 

https://www.uni-duesseldorf.de/redaktion/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/Drueen/DVSt/Praesentationen/Handout_Dr._Thiemann.pdf

